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Wegen der Fastnachtstage ist der Annahme-
schluss für redaktionelle Beiträge für die Kalender-
woche 8 bereits am Freitag, 13. Februar 2026, 
um 9 Uhr. Anzeigenschluss ist am Rosenmon-
tag, 16. Februar 2026, um 8.00 Uhr.

Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag.

Gesamtgemeinde
Die Deutsche Bahn AG informiert: Zugausfälle und Ersatzver-
kehr zwischen Heidelberg und Osterburken
Wegen verschiedenen Baumaßnahmen der DB InfraGO AG zwi-
schen Heidelberg Hbf -und Osterburken bzw. Sinsheim kommt es 
in den Zeiträumen 9.–11. 2. 2026 und 20. 2.–4. 3. 2026 zu Teilaus-
fällen mit Ersatzverkehr bzw. zu teilweise geänderten Fahrzeiten. 
Detailangaben und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanände-
rungen sind im Bauinformationsportal unter www.bahn.de/bauar-
beiten abrufbar. Auf dieser Website können Sie auch kostenlos einen 
E-Mail-Newsletter für individuell gewählte Strecken abonnieren.
Reisende können bei der Deutschen Bahn die aktuellen Verbin-
dungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-
App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen. Kundenanfragen 
richten Sie bitte an den Kundendialog DB Regio Mitte in Mann-
heim: Tel: 0621/ 830-1200, Regionaler Kundenservice: Mo.–Do. 
7.00–18.00 Uhr, Fr. bis 16.00 Uhr. Außerhalb der Bürozeiten Wei-
terleitung zu überregionalem Kundenservice.
Kontaktformular im Internet: https://www.bahn.de/kontakt/kun 
dendialog_regio
Hinweis zur Stadtbahn Heilbronn, Linien S41 und S42:
Es wird weiterhin am Haltepunkt Bad Friedrichshall Süd sowie dem 
neuen Verbindungsgleis zum Abzweig bei Neckarsulm gearbeitet. 
Wie auch im Herbst 2025 werden die Stadtbahnlinien S41 und S42 
über einen längeren Zeitraum zwischen Bad Friedrichshall und 
Heilbronn Kaufland unterbrochen. Deshalb kommt es von Freitag, 
6. 2., 21.00 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 26. 3. 2026, Be-
triebsende, zu Einschränkungen und somit Ersatzverkehr zwischen 
(Bad Rappenau-) Bad Friedrichshall Hbf und der Haltestelle „Hans-
Rießer-Straße“.
Soweit sie der Gemeinde vorliegen, können die Ersatzfahrpläne von 
der Homepage der Gemeinde Seckach unter der Rubrik „Neuigkei-
ten“ heruntergeladen werden.

Transnet BW
Ankündigung von Kartierungsarbeiten im Projekt „P302: Netz-
verstärkung zwischen Höpfingen und Hüffenhardt“ des Übertra-
gungsnetzbetreibers TransnetBW
Die TransnetBW GmbH mit Sitz in Stuttgart betreibt als Übertra-
gungsnetzbetreiber das Höchstspannungsnetz in Baden-Württemberg 
und ist gemäß § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) dazu verpflich-
tet das Stromnetz instand zu halten, zu optimieren und bedarfsgerecht 

auszubauen. Hierzu dient auch das Projekt „P302: Netzverstärkung 
zwischen Höpfingen und Hüffenhardt“. Hierbei wird die bestehende 
Freileitung um einen weiteren 380kV-Stromkreis zubeseilt. Darüber 
hinaus sind Netzverstärkungsmaßnahmen in den betroffenen Schalt-
anlagen erforderlich. TransnetBW befindet sich aktuell in der Vorbe-
reitung zur Erstellung der Genehmigungsunterlagen. In diesem Zu-
sammenhang sind Kartierungsarbeiten geplant, um die Vereinbarkeit 
des Vorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. Ab vor-
aussichtlich KW 08/2026 wird das von TransnetBW beauftragte Un-
ternehmen, GÖG – Gruppe für ökologische Gutachten GmbH, Kar-
tierungsarbeiten zur Bestandsaufnahme ökologischer, biologischer, 
geographischer oder geologischer Sachverhalte durchführen. Die Kar-
tierungsarbeiten werden voraussichtlich bis KW 35/2026 abgeschlos-
sen sein. Die betroffenen Flurstücke sind nachfolgend aufgelistet.
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen Le-
benszyklen der Fauna und Flora. Art und Umfang der Kartierun-
gen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert wird. 
Je nach Artengruppe erfolgen diese in Form von Begehungen und 
Sichtbeobachtungen, aber auch durch das Ausbringen von Schlan-
genbrettern, Haselmaus-Tubes, Horchboxen, Reusen oder Hydro-
phon sowie Hand- und Kescherfängen. Sofern das von TransnetBW 
beauftragte Unternehmen für die Kartierungen Elemente ausbrin-
gen muss, werden die jeweiligen Eigentümer der betroffenen Flur-
stücke gesondert per Schreiben im Vorfeld informiert. Für die Kar-
tierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich genutzte, 
private und öffentliche Wege und im Einzelfall Grundstücke zu be-
treten und/oder zu befahren. In der Regel werden sie zu Fuß durch-
geführt und dauern, je nach Ziel der Kartierung, zwischen 15 Minu-
ten bis hin zu mehreren Stunden pro Tag.
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des EnWG. Mit dieser ortsüblichen Be-
kanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungs-
berechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 
EnWG mitgeteilt. Hierbei werden im Regelfall keine Schäden oder 
Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flur-
schäden kommen, können diese über den nachstehend aufgeführ-
ten Kontakt angezeigt werden. Sie werden zeitnah beseitigt oder in 
voller Höhe entschädigt. Kontakt zum Projekt von TransnetBW: 
TransnetBW GmbH, Frau Anja Putterstein, Gebäude Look21, Heil-
bronner Straße 51-55, 70191 Stuttgart, dialognetzbau@transnetbw.
de, 0800/3804701
Gemeinde Seckach, Gemarkung Großeicholzheim
Flurstücke-Nr.:
197; 197/9; 6620/2; 6948; 6949; 6950; 6951; 6956; 6957; 6958; 6960; 
6966; 6967; 6968; 6969; 6969/1; 6969/2; 6969/3; 6969/4; 6969/5; 
6969/6; 6970; 6971; 6971/1; 6972; 6973; 6974; 6975; 6976; 6977; 
6978; 6979; 6980; 6989; 6991; 6991/1; 6992; 6993; 6994; 6995; 
6996; 6997; 6998; 6999; 7000; 7001; 7001/1; 7008; 7009; 7010; 7011; 
7011/1; 7012; 7013; 7014; 7018; 7019; 7020; 7021/1; 7021/2; 7022; 
7023; 7024; 7025; 7026; 7027; 7028; 7028/1; 7029/1; 7037/1; 7038; 
7161; 7179; 7180; 7181; 7184; 7186; 7187; 7188; 7189; 7189/1; 7190; 
7190/1; 7190/2; 7191; 7191/1; 7192; 7193; 7194; 7195; 7196; 7197; 
7197/1; 7198; 7199; 7200; 7201; 7202; 7202/1; 7203; 7204; 7205; 
7206; 7207; 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7213; 7214; 7215; 7216
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Gemeinde Seckach, Gemarkung Seckach
Flurstücke-Nr.:
1998; 1999; 2002; 2014; 2015; 2016; 2017; 2017/1; 2018; 2019; 2020; 
2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 
2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2040/1; 
2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047; 2048; 2049; 2064; 2065; 2066; 
2067; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2093; 2094; 2095; 
2096; 2097; 2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 2103; 2104; 2105; 2106; 
2107; 2108; 2109; 2110; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117; 2118; 
2119; 2120; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2126/1; 2344; 2345; 2349; 
2350; 2351; 2352; 2353; 2355; 2356; 2357; 2358; 2359; 2360; 2361; 
2362; 2363; 2364; 2366; 2367; 2368; 2369; 2370; 2371; 2372; 2373; 
2375; 2376; 2377; 2378; 2379; 2380; 2381; 2382; 2383; 2384; 2385; 
2386; 2387; 2388; 2389; 2390; 2391; 2392; 2393; 2394; 2395; 2396; 
2397; 2398; 2400; 2401; 2401/1; 2402; 2403; 2405; 2406; 2407; 2408; 
2408/1; 2409; 2410; 2411; 2416; 2418; 2422; 2424; 2474; 2720; 2721; 
2722; 2724; 2725; 2726; 2728; 2729; 2730; 2731; 2732; 2733; 2734; 
2735; 2736; 2834

Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V.
Regionalbudget für Kleinprojekte 2026 – jetzt mit guten Ideen 
Förderung erhalten!
Ab sofort können wieder Projektideen für das Regionalbudget 2026 
bei der Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Badisch-
Franken e.V. eingereicht werden. Mit dem Regionalbudget unter-
stützt das Land Baden-Württemberg gemeinsam mit den Landkrei-
sen Neckar-Odenwald und Main-Tauber kleine Projekte mit großer 
regionaler Wirkung. Insgesamt stehen für die Region 166.666,66 € 
Fördermittel zur Verfügung. Alle Interessierten, Kommunen, Verei-
ne, Kirchen, Privatpersonen, Landwirte sowie Kleinst-unternehmen 
(bis zu zehn Mitarbeitende), sind aufgerufen, ihre Vorhaben bis 
spätestens 23. Februar 2026 mit dem Regionalmanagement abzu-
stimmen. Nur Projekte, die vorab besprochen und vollständig aus-
gearbeitet sind, können dem Auswahlausschuss zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Die Bewertung der eingereichten Projekte erfolgt 
nach einem transparenten Auswahlverfahren anhand der festgeleg-
ten Projektauswahlkriterien. Diese sind in der Geschäftsordnung 
der LEADER-Aktionsgruppe Badisch-Franken e.V. beschrieben 
und öffentlich einsehbar.
Förderfähige Projekte:
Projektideen müssen mindestens einem der drei Handlungsfelder 
aus dem Regionalen Entwicklungs-konzept (REK) zugeordnet sein: 
„L(i)ebenswert und lebendig – Unsere Dörfer und Städte“, „Attrak-
tiv – Unsere Landschaft mit Tourismus und Kultur“ und „Wert-
schöpfend – Unsere (Land-)Wirtschaft“
Rahmenbedingungen der Förderung
• förderfähige Nettokosten: zwischen 2.500 € und 20.000 €
• Fördersatz: 80 % der anerkannten Nettokosten
• vollständige Vorfinanzierung durch den Projektträger erforderlich
• �Auszahlung erfolgt nach Projektabschluss und Einreichung des 

Verwendungsnachweises
• �Maßnahmen, die bereits begonnen wurden, sind von der Förde-

rung ausgeschlossen
Wichtige Fristen
• �Abstimmung der Projektidee mit dem Regionalmanagement: bis 

23. Februar 2026
• Fertigstellung der Projekte: bis 31. Oktober 2026
• Einreichung des Auszahlungsantrags: bis 30. November 2026
• Auszahlung der Förderung: bis 31. Dezember 2026

Das Regionalmanagement Badisch-Franken freut sich über span-
nende Projektideen und kreative Vorhaben aus der gesamten Re-
gion. Interessierte, die sich noch unsicher sind, ob ihr Projekt 
förderfähig ist, können sich unverbindlich mit ihrer Idee an das Re-
gionalmanagement wenden. Dort erhalten sie individuelle Beratung 
sowie Unterstützung bei der weiteren Planung und Antragstellung.
Detaillierte Informationen zu den Regionalentwicklungsprogram-
men LEADER und Regionalbudget für Kleinprojekte erteilt die 
Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Badisch-Franken 
e.V., Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Tel: 06281/5212-
1397 und -1398. Wichtige Hinweise hierzu sind auch auf der Home-
page unter www.leader-badisch-franken.de einsehbar.

Amtlicher Teil
Bürgermeisterwahl am 1. März 2026
Gemeinde Seckach� Neckar-Odenwald-Kreis
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Bewerbungen zur 
Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 1. März 2026
Nachstehend werden die Bewerber/innen für die Wahl des Bürger-
meisters /der Bürgermeisterin bekannt gemacht, deren Bewerbun-
gen vom Gemeindewahlausschuss zugelassen wurden. Sie sind in 
der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen aufgeführt. 
Lfd. 	 Familienname, 	 Beruf oder Stand	 Geburts-	 Wohnort 
Nr.	 Vorname(n)		  jahr	 (Hauptwohnung)
1	 Ackermann, David	 Unternehmensberater	 1988	 74743 Seckach
2	 Meckler, Marcel	 Technischer Betriebsleiter	 1991	 69231 Rauenberg
3	 Werner, Stephan	 Berufskraftfahrer	 1973	 74743 Seckach
4	 Walter, Kristin	 Geschäftsstellenleiterin	 1980	 74736 Hardheim
5	 Boß, Andreas	 Linienpilot – derzeit arbeitslos	 1965	 74743 Seckach
Diese Bewerber/ diese Bewerberinnen werden in den amtlichen 
Stimmzettel aufgenommen.

Seckach, den 6. 2. 2026
� gez. Thomas Ludwig, Bürgermeister

Information zum Stimmzettel 
Der Gemeindewahlausschuss hat am Montag, den 2. 2. 2026, ins-
gesamt fünf Bewerber/Innen für die Bürgermeisterwahl am 1. 3. 
2026 zugelassen. Diese Personen können der vorstehenden Amtli-
chen Bekanntmachung der zugelassenen Bewerbungen zur Wahl in 
dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes bzw. auf der Gemeindehome-
page unter https://www.seckach.de/rathaus-gemeinderat/wahlen/
buergermeisterwahl entnommen werden.
Neben diesen Personen weist der Stimmzettel für die Wahl am  
1. 3. 2026 eine freie Zeile aus. In dieser freien Zeile kann jede an-
dere wählbare Person eingetragen werden. Wichtig dabei ist, dass 
zweifelsfrei erkennbar ist, welche Person gemeint ist. Deshalb muss 
eine Person in der freien Zeile genau mit Familiennamen, Vorna-
men, Beruf oder Stand, Anschrift und nötigenfalls durch weitere 
Angaben bezeichnet sein. 

Einladung zur öffentlichen Bewerbervorstellung
Die öffentliche Bewerbervorstellung findet am Freitag, 20. Februar 
2026, um 19.00 Uhr in der Seckachtalhalle statt. Dabei hat jeder Be-
werber/jede Bewerberin Gelegenheit, sich in einer kurzen Anspra-
che den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen. Im 
Anschluss können Fragen an die Bewerber/Bewerberin gerichtet 
werden. Weitere Informationen zum Ablauf der Bewerbervorstel-
lung folgen in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes.

Landtagswahl am 8. März 2026
BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
zum Landtag am 8. März 2026
1. �Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde 

Seckach wird in der Zeit vom 16. 2. 2026 (20. Tag vor der Wahl) 
bis 20. 2. 2026 (16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags und 
mittwochs zusätzlich von 16.00–18.00 Uhr im Rathaus Seckach, 
Bürgerbüro, Ebene 1, Bahnhofstraße 30, 74743 Seckach für Wahl-
berechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte kön-
nen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Rich-
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tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmelde-
gesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. �Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 20. 2. 2026 (16. Tag vor der Wahl) bis 12.30 
Uhr im Rathaus Seckach, Bürgerbüro, Ebene 1, Zimmer 101, 
Bahnhofstraße 30, 74743 Seckach Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. 

3. �Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens am 15. 2. 2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. �Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 38 Ne-
ckar-Odenwald durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1	� eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person; 
5.2	� eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person, wenn
5.2.1	� sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Absatz 2 
Satz 3 der Landeswahlordnung (bis zum 15. 2. 2026 (21. Tag 
vor der Wahl)) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahl-
gesetzes versäumt hat, 

5.2.2	� ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des 
Landtagswahlgesetzes entstanden ist, 

5.2.3 	�ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt geworden ist. 

Der Wahlschein kann bis zum 6. 3. 2026 (2. Tag vor der Wahl), 
15.00 Uhr im Rathaus Seckach, Bürgerbüro, Ebene 1, Zimmer 101, 
Bahnhofstraße 30, 74743 Seckach schriftlich, elektronisch (zum 
Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund 
der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektionsschutz-
gesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtig-
ter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
stellen.

6. �Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1.	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2.	� einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Brief-

wahl und
7.3.	� einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die voll-

ständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, 
sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahl-
scheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

8. �Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine andere 
Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. �Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer ande-
ren Person erlangt hat.

� Seckach, den 6. 2. 2026
� gez. Thomas Ludwig, Bürgermeister

Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen 
Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-Württem-
berg am 8. März 2026 sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabga-
be aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hil-
fe abgegeben werden, wenn man so schlecht sieht, dass man den 
Stimmzettel selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bieten die 
Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung 
von sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettelscha-
blone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuz-
chen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der Schablone sind in 
großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit 
der Schablone wird − ebenfalls kostenlos − eine Audio-CD ausgelie-
fert. Die CD kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt wer-
den. Auf dieser CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Au-
ßerdem wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen 
und auch darauf hingewiesen, falls eine entsprechende Lochung 
nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist. 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die 
sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die Schab-
lone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtli-
chen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbehinderten-
verbänden an unter Telefon: 0761/36122.

Fundsachen
In der Apotheke wurde ein Gehstock gefunden. Die Fundsache 
kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahnhofstr. 30 im Bürgerbüro 
während der üblichen Sprechstunden abgeholt werden.

Schulnachrichten
Werkrealschule Schefflenztalschule

Anmeldung der künftigen Fünftklässler
Die Anmeldung findet vom 9.–12. 3. 2026 im Sekretariat der Scheff-
lenztalschule am Hauptstandort in Schefflenz, Oberer Herrlichweg 
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25, 74850 Schefflenz, statt. Das Sekretariat ist hierfür täglich von 
8.30 Uhr – 12 Uhr geöffnet. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen 
zur Anmeldung mit:
– Blatt 2 und 3 der Grundschulempfehlung
– Geburtsurkunde
– Religionsnachweis 
– �Nachweis über hinreichenden Masernschutz z.B. Impfpass oder 

ärztliches Zeugnis.
Gerne können Sie die notwendigen Anmeldeformulare vorab aus-
füllen und unterschrieben zur Anmeldung mitbringen. Sie finden 
diese auf unserer Homepage www.schefflenztalschule.de unter 
Downloads.
Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten ist die komplette An-
schrift mit Telefonnummer des anderen Elternteils erforderlich so-
wie dessen schriftliche Einverständniserklärung zur Anmeldung 
des Kindes.

„Abend der offenen Tür“ an der Schefflenztalschule
Bei uns stehen euch alle Wege offen! Kommt vorbei! Lernt unsere 
familiäre Atmosphäre und Eure großen Chancen kennen: Am Mitt-
woch, 25. Februar 2026, ab 19.00 Uhr heißen wir alle Interessierten, 
Eltern, Freunde und auch Ehemalige zu unserem Abend der offenen 
Tür am Standort Schefflenz herzlich willkommen. Es warten inter-
aktive Angebote und persönliche Gespräche auf Sie – eben Schule 
zum Anfassen. …die Schefflenztalschule

Grundschule und Kindergarten Großeicholzheim
Schnäischittler goweddel goweddel goweddel
Herzliche Einladung an alle närrischen Mitbürger, Mamas, Papas, 
Opas, Omas, Tanten und Onkel am „schmutzigen“ Freitag, 13. 2. 
2026, den traditionellen, kleinen, kostümierten Krachmacherumzug 
der bunten Kinderschar aus Kindergarten und Grundschule um ca. 
10.10 Uhr im Schlosspark vor dem Wasserschloss mit einem kräfti-
gen „Schnäischittler goweddel goweddel goweddel“ zu empfangen.
Dort wird, zusammen mit einer Abordnung der Aichelscher Schnäi-
schittler kräftig die Faschenaacht besungen und ein bisschen Ra-
batz und Radau gemacht. Anschließend gehen Erzieherinnen und 
Lehrerinnen wieder mit den Kindern zurück zu Kindergarten und 
Schule.

Musikschule Bauland
Einladung zum Halbjahreskonzert
Das Halbjahreskonzert der Musikschule Bauland findet am Sonn-
tag, 8. Februar 2026, um 17.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Zimmern statt. Die einzelnen Musikklassen werden sich mit kurz-
weiligen und vielseitigen Beiträgen mit Werken der Solo-, Kam-
mermusik- und Ensembleliteratur präsentieren. Die Preisträger des 
diesjährigen Wettbewerbs „Jugend musiziert“ geben eine Kostprobe 
aus ihrem Wertungsprogramm.
Alle Interessenten sind zum Konzert herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei. Der Förderverein der Musikschule Bauland e.V. bewirtet 
in der Pause.

Standesamtliche Nachrichten
Sterbefall Januar
Eugen Becker	 * 17. 1. 1947	 † 13. 1. 2026

Die Gemeinde bedauert das Ableben ihrer Mitbürger.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst:	 112112
Allgemeiner Notfalldienst:	 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) Knopfweg 1, 74821 Mosbach
Mo., Di., Do., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 10.00–20.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst:	 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera-
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri-
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten, Hausnotruf u.
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
Ab sofort erhalten Patient*innen unter der Tel.-Nr.: 0761/120 120 
00 die Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes Notdienst haben.

Apotheken Notdienst
– �Samstag, 7. 2. 2026:	  

Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

– �Sonntag, 8. 2. 2026:	  
Burg-Apotheke Möckmühl, Tel.: 06298/55 20, Mühlgasse 1–3, 
74219 Möckmühl

– �Montag, 9. 2. 2026:	  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31 
74722 Buchen, Odenwald 

– �Dienstag, 10. 2. 2026:	  
Elztal-Apotheke Dallau, Tel.: 06261/9 18 11 60, Kirchenstr. 4, 
74834 Elztal

http://www.schefflenztalschule.de
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– �Mittwoch, 11. 2. 2026:	  
Römer-Apotheke Fahrenbach, Tel.: 06267/13 31, Tannenstr. 3, 
74864 Fahrenbach

– �Donnerstag, 12. 2. 2026:	  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald 

– �Freitag, 13. 2. 2026	  
Apotheke Neudenau, Tel.: 06264/9 22 40, Neue Anlage 1, 74861 
Neudenau

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weitere 
Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die diensthabenden 
Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800 00 22 8 33 
kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy ohne Vor-
wahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag + Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
 Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit – gebührenfrei

Telefonhotline der Ehrenamtsdienste „Fahrdienst“ 
„Bus&Bahn“ und „Ämterhilfe“: 06292/288015

erreichbar Montag – Freitag von 9–12 Uhr

Sperrung der Seckachtalhalle
Die Seckachtalhalle ist vom 10. 2. bis 22. 2. 2026 wegen Veranstal-
tungen für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen 
und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Sperrung der Schlossgartenhalle
Die Schlossgartenhalle ist vom 8. 2. 2026 bis einschließlich 12. 2. 
2026 wegen Veranstaltungen für jeglichen Sport- und Spielbetrieb 
der Vereine, Gruppen und Organisationen gesperrt. Um Beachtung 
wird gebeten.

Grillhütte Großeicholzheim – Betreuungskraft gesucht
Für die Grillhütte in Großeicholzheim wird ab Beginn der neuen 
Saison im April ein neuer Grillhüttenwart/ eine neue Grillhütten-
wartin gesucht. Die bisherige Hüttenwartin hat ihre Tätigkeit mit 
dem Ende der vergangenen Saison beendet.
Zu den Aufgaben des/der Hüttenwarts/in zählt die regelmäßige Be-
gehung der Hütte sowie des Hüttenareals, der Abschluss von Nut-
zungsverträgen einschließlich der Führung des Belegungsplanes 
sowie insbesondere die Übergabe und Abnahme der Hütte samt 
Umfeld vor und nach den Vermietungen.
Als Vergütung wird eine pauschale Aufwandsentschädigung gewährt.
Deshalb ergeht hiermit der Aufruf an die Bevölkerung: Wer Inter-
esse hat, diesen abwechslungsreichen Dienst zu übernehmen, wird 
gebeten, sich bis zum 27. 2. 2026 bei der Gemeindeverwaltung, Herr 
Stuck (Tel.: 06292/6201-26, Mail: stuck@seckach.de) zu melden.

Sperrung des Dorfgemeinschaftshauses
Das Dorfgemeinschaftshaus ist am 8. 2. 2026 wegen einer Veran-
staltung für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen 
und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Sonntag, 8. 2. 2026 
  9.00 Uhr	 Großeicholzheim: Eucharistiefeier
  9.30 Uhr	 Zimmern: Wort-Gottes-Feier
10.00 Uhr	 Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr	 Seckach: Wort-Gottes-Feier
17.30 Uhr	 Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Dienstag, 10. 2. 2026, Heilige Scholastika
17.30 Uhr	 Zimmern: Beginn der Aussetzung, anschl. Betstunde
18.00 Uhr	 Zimmern: Rosenkranz
18.30 Uhr	 Zimmern: Abschluss, Eucharistiefeier
Freitag, 13. 2. 2026
14.45 Uhr	 Seckach: Beginn der Aussetzung, anschl. Barmherzig-

keitsrosenkranz für die Rettung der Seelen und das un-
geborene Leben

15.30 Uhr	 Seckach: Betstunde, gestaltet von der kfd Seckach
16.30 Uhr	 Seckach: Vesper, Stille Anbetung, Rosenkranz um geist-

liche Berufe
18.30 Uhr	 Seckach: Abschluss, Eucharistiefeier

Großeicholzheim, St. Laurentius: Seniorentreff
Unser nächster Seniorennachmittag mit Vortrag ist am Mittwoch, 
18. 2. 2026, um 15.00 Uhr im Gemeinderaum der Kath. Kirche 
Großeicholzheim. Die Polizeidienststelle Mosbach wird bei uns ei-
nen Vortrag zur Prävention für ältere Einwohner halten. Themen 
sind insbesondere Schockanruf, Telefonbetrug, Enkeltrick u.v.m.. 
Alle, ob Senioren oder Interessierte, sind herzlich zum Treff einge-
laden. Wir freuen uns auf ein reges Interesse aus der Bevölkerung.

Seckach, St. Sebastian: Pfarrversammlung
Das Gemeindeteam Seckach lädt am Samstag, 28. 2. 2026, zu ei-
nem Wortgottesdienst um 17.00 Uhr in St. Sebastian Seckach ein. 
Begleitet wird der Gottesdienst vom Singkreis. Im Anschluss fin-
det gegen 18.00 Uhr die Gemeindeversammlung statt. In der Ge-
meindeversammlung wird das neue Gemeindeteam für Seckach in 
unserer neuen Pfarrei Bauland-Odenwald bestimmt. Nach der Ge-
meindeversammlung findet auch wieder ein Begegnungsabend im 
Pfarrheim statt.

kfd St. Sebastian Seckach
Ein Film – Nicht nur zum Lachen. Herzliche Einladung zu einem 
vergnüglichen Filmnachmittag im Pfarrheim mit Popcorn und Soft-
drinks am Mittwoch, 11. Februar, um 15.00 Uhr. Wie immer sind 
auch Gäste herzlich eingeladen.

Zimmern, St. Andreas: Seniorentreff Zimmern
Da der Januartreff wegen der schlechten Witterung ausfallen muss-
te, treffen wir uns am 11. Februar um 14.03 Uhr beim Kolbe zu 
einem fröhlichen Nachmittag. Wer möchte, kann lustige Beiträge 
mitbringen. Zuvor werden wir das Januarprogramm absolvieren 
(Fahrgemeinschaften).

Evangelische Gottesdienste
Großeicholzheim
Sonntag, 8. 2. – Sexagesimae
  9.00 Uhr	 Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Back)
10.30 Uhr	 Gottesdienst Rittersbach (Präd. Back)
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Dienstag, 10.02.
15.00 Uhr	 Gottesdienst Pflegeheim Waldhausen
20.00 Uhr	 Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim

Adelsheim
Sonntag, 8. 2.
  9.30 Uhr	 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche Adelsheim, Pfrin. 

Kautzmann

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Abt. Kegeln
In einer erfolgreichen Woche konnten die Mannschaften des SV 
Seckach sowohl zu Hause als auch auswärts überzeugende Siege 
einfahren.
Herrenmannschaft mit starkem Auswärtssieg
Die Herren des SV Seckach haben in der Regionalliga Mittlerer 
Neckar auswärts bei der SG Eschenau-Pfedelbach einen verdien-
ten Erfolg errungen. Von Beginn an zeigte sich der SVS konzen-
triert. Nach dem ersten Paar stand es zwar 1:1 nach Matchpunk-
ten, doch dank eines Vorsprungs von 37 Holz lag Seckach früh im 
Vorteil. Im zweiten Durchgang baute der SVS diese Führung weiter 
aus und setzte sich mit 3:1 Matchpunkten sowie einem leicht erhöh-
ten Holzpolster ab. Auch im Schlussdurchgang blieb die Begegnung 
umkämpft, doch man verteidigte seinen Vorsprung souverän und 
baute ihn im Gesamtholz sogar noch leicht aus. Am Ende stand ein 
verdienter 6:2-Auswärtssieg mit 3109:3016 Holz. Einzelergebnisse: 
M. Dollinger 512, M. Münnich 534, R. Misch 509, F. Arthofer 530, 
T. Haaf 513, J. Retter 512
Gemischte Mannschaft mit souveränem Heimspielsieg
Die gemischte Mannschaft des SV Seckach empfing in der Be-
zirksklasse A Nord MN den KVS Waldrems II zum Heimspiel. Der 
SVS erwischte den besseren Start und setzte sich früh nach Mann-
schaftspunkten ab. Obwohl die Partie zunächst enger verlief, als 
der Zwischenstand vermuten ließ, gelang es den Gastgebern, ihre 
Leistung zu stabilisieren und den Vorsprung im Gesamtholz konti-
nuierlich auszubauen. Am Ende stand ein souveräner 6:0-Erfolg mit 
1925:1776 Holz für den SV Seckach. Einzelergebnisse: G. Büchler 
460, D. Riedling 499, H. Wölfel 521, B. Pistor 460
Ausblick
Mit diesen beiden Erfolgen unterstreicht der SV Seckach seine aktu-
elle Stärke und Konstanz. Besonders die Herrenmannschaft festigt 
mit dem Auswärtssieg den zweiten Tabellenplatz und blickt optimis-
tisch auf die kommenden Spiele. Die gemischte Mannschaft zeigt 
ebenfalls eine starke Form und will diese Leistung in den nächsten 
Begegnungen bestätigen. Die Teams des SV Seckach sind bereit, die 
erfolgreiche Saison fortzusetzen.

FG Seggemer Schlotfeger
Übersicht Faschnachtsfahrplan
Donnerstag, 12. 2. 2026, 19.11 Uhr – Faschnachtsausgrabung auf 
dem Rathausvorplatz
Samstag, 14. 2. 2026, 18.11 Uhr – Prunksitzung
Dienstag, 17. 2. 2026, 14.44 Uhr – Kindernachmittag
Dienstag, 17. 2. 2026, 17.30 Uhr – Faschnachtsverbrennung
Details zu den jeweiligen Veranstaltungen werden zeitnah im Mit-
teilungsblatt bekanntgegeben und können jederzeit auf der Home-
page www.seggemer-schlotfeger.de (Terminkalender) nachgelesen 
werden.

Termine für alle Helfer (Auf- und Abbauarbeiten)
Wir freuen uns auf jeden, der uns bei den Aufbau- und Aufräum-
arbeiten unterstützen möchte. Hier sind die Termine für alle 
10. 2., 18.00 – Seckachtalhalle – Aufbau Technik 
11. 2., 18.00 – Seckachtalhalle – Aufbau Einsatz 1
13. 2., 14.00 – Seckachtalhalle – Aufbau Einsatz 2
13. 2., 16.00 – Seckachtalhalle – Prunksitzung Generalprobe
15. 2.,   9.00 – Seckachtalhalle – Abbau und Putzen

16. 2., 10.00 – Da Maria – Gemeinsames Frühstück
16. 2., 12.20 – Zugfahrt nach Buchen (Bahnhof Seckach Gleis 3)
18. 2.,   9.00 – Seckachtalhalle – Aufräumen und Abbau

Vorankündigung Externe Veranstaltungen:
Teilnahme an der Straßenfaschenacht der FG Hossa Schefflenz
Am Samstag, 7. 2. 2026, treffen sich alle Schlotfeger, die zum Um-
zug und zur Straßenfaschenacht der FG Hossa Schefflenz mitgehen 
wollen, um 13.00 Uhr am Rathaus zur gemeinsamen Fahrt. Der Bus 
fährt um 13.11 Uhr nach Schefflenz. Die Rückfahrt bitte selbst or-
ganisieren.
Teilnahme am Umzug der MFV Merchemer Brogge
Auch in diesem Jahr werden wir am So., 15. 2. 2026, am Umzug in 
Merchingen teilnehmen. Beginn des Umzugs ist um 13.33 Uhr. Für 
dieses Jahr haben wir wieder einen Bus organisiert. Dieser fährt am 
Rathaus um 12.30 Uhr nach Merchingen und um 17.00 Uhr wieder 
zurück nach Seckach.
Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Buchen
Am Montag, 16. 2. 2026, treffen sich Elferrat, Garde & Showtanz-
gruppe, Vorstandschaft & Trainerstab, sowie alle Teilnehmer der 
Schlotfegerfußgruppe, die am Rosenmontagsumzug in Buchen teil-
nehmen, ab 10.00 Uhr in der Pizzeria „Da Maria“ zum gemeinsa-
men Frühstück. Danach folgt die Fahrt nach Buchen. Der Zug fährt 
um 12.20 Uhr (Gleis 3). Die Fahrkarte muss jeder selbst lösen.
Wichtige Information für die Umzüge: An alle Teilnehmer der 
Fußgruppe, bitte stattet euch für die Umzüge eigenständig mit 
Wurfmaterial aus.
Für alle Veranstaltungen gilt: Bitte im vollständigen Kostüm kom-
men (Schlotfegerhose oder Rock, Hemd, Weste, Hut oder Mütze).

Bericht über den Fastnachtsumzug
„1, 2, 3, 4, Schlotfeger, das sind wir, 5, 6, 7, 8, uns gehört die Fase-
nacht!“ Dieser Reim der zahlreichen Schlotfeger-Gruppen schallte 
ebenso oft wie lautstark durch die Hauptstraßen Seckachs. Ange-
führt wurde der Gudsele-spendable Gaudiwurm, der sich mit 38 
Teilnehmergruppen zu einer tollen Gaudi-Schlange entwickelt hat, 
stimmungsvoll von der Schlotfeger-Kapelle, außerhalb der 5. Jahres-
zeit als Musikverein bekannt, närrisch unterstützt von der großen 
Schlotfeger-Fußgängerschar, ihren hübschen Gardemädels aller Al-
tersklassen sowie den großen und kleinen Elferräten. Ein Hingucker 
war auch die unübersehbare Schar der Klingeteufel, die musikalisch 
von der schräg-schönen Guggenmusik der Mondfelder Ortdüddl 
begleitet wurde. Auch die Bedemer Hannmertli begrüßten das Pu-
blikum mit „Seggi Helau“ wie die Schorlemafia und die Schorlere-
bellen aus Trienz und die blaue Flut der Merchemer Brogge. Wie 
immer präsentierte sich die Frauengymnastikgruppe Seckach ganz 
besonders kreativ, in diesem Jahr als riesige bunte „Achterbahn“ mit 
Molo Lauer als überaus geschäftstüchtigen Betreiber im begleiten-
den „Kassenbüdchen“. Das konnten noch nicht einmal die Schloss-
geister aus Stuttgart-Mühlhausen toppen.
Der Wagen des Seckacher Gemeinderats hatte mit dem endlich im 
Bau befindlichen Kindergarten humorvoll die größte Baustelle der 
Gemeinde zum Thema und wurde musikalisch von den Steinzeit-
trommlern Buchen begleitet, die gleichzeitig die geübt närrischen 
Osterburkener Gruppen, Elferrat, Wüschele, Hexen, Herrle & Fräle, 
Tanzgruppen, Strohbären, Ranzengarde, Prinzengarde sowie Kirn-
austrändler anführten. Es folgten nach den Schefflenzer Brügge-
brunzern unüberseh- und -hörbar die gesanglich versierten Klinge-
männer Waldhausen sowie der große Spielmannszug aus Lohrbach. 
Zwar sahen die Morrehexen aus Buchen mit ihren sagenhaften 
Holzmasken zum Fürchten aus, doch ihr liebevoller Umgang mit 
den Kleinsten ließ keine Zweifel an ihrer Gutmütigkeit aufkommen, 
auch wenn vorlaute Jugendliche schon mal mit dem Besen verfolgt 
wurden. Zu Recht stolz waren die Zimmermer Fugschelöcher auf 
das Debüt ihres neues „Fugsche-Wagens“, der ihre Tanz- und Fug-
sche-Gruppen anführte. Nur getrennt durch die Hüngemer Schleu-
fer folgte mit den Aichelzer Schnäischittlern und „Go-weddel“ der 
dritte Fastnachtsverein der Baulandgemeinde vor den Boftschemer 
Rauchschwalben, dem Sportverein Seckach und der Guggemusik 
Hossa Schefflenz. Die FG Narhalla Buchen bildete zusammen mit 
der Gäässwärmerzunft Alleze das Schlusslicht des bunten Gau-
diwurms, der mehr als hervorragend besucht war und direkt zur 
Seckachtalhalle und einer fidelen Outdoor-Party führte.

http://www.seggemer-schlotfeger.de/
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Verein Dorfkultur Seckach
Bericht über die Vor-Umzugs-Party
Kaum gegründet, war eine Vor-Umzugs-Party das optimale Debüt 
für den Verein „Dorfkultur“, der es sich u.a. auf die Fahnen geschrie-
ben hat, die örtlichen Vereine zu unterstützen und die Menschen 
zusammenzubringen. Und das gelang den Verantwortlichen vor 
dem Seckacher Fastnachtsumzug hervorragend. Denn nur zu gerne 
nutzten vor allem die Teilnehmer, die einen längeren Anfahrtsweg 
hatten, das Essens- und Getränkeangebot bei bester Partystimmung 
vor dem Umzug und das Partygelände auf dem Mustang-Parkplatz 
in direkter Nachbarschaft zur Aufstellungsstrecke war einfach ideal.

Gesangverein Sängerbund Seckach
Offenes Singen
Das närrische Singen findet am Donnerstag, 12. 2. 2026, in der Zeit 
von 16.30–17.30 Uhr im Sportheim des SV Seckach bei der Pizzaria 
da Maria statt. Erscheinen im Faschingskostüm ist erwünscht. Wir 
freuen uns auf Euer Kommen.

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball
Die letzte Fußballabteilungssitzung vor der JHV findet am 10. 2. 
2026 ab 20.00 Uhr im Sportheim statt. Alle Funktionsträger sollten 
anwesend sein.

Sonstiges
Infos aus der Bücherei St. Sebastian 
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach):
Unsere Öffnungszeiten sind: dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr, 
samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr und sonntags von 11.30 bis 12.15 
Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Das Büchereiteam

LandFrauen – Ortsverein Schefflenztal
Sicher Leben – Betrugsdelikte (er)kennen und richtig handeln
Herr Lars Maylandt, Polizeipräsidium Heilbronn – Prävention Au-
ßenstelle Mosbach – informiert Sie über aktuelle Diebstahls- und 
Betrugsdelikte. Ziel ist es, dass Sie frühzeitig Gefahren und Risiken 
erkennen und diesen kompetent entgegentreten können. Sie lernen 
den Umgang mit ungebetenen Gästen an der Haustür oder mit fal-
schen Polizisten am Telefon kennen. Lebensnahe Beispiele sollen Sie 
ermutigen, frühzeitig den polizeilichen Notruf 110 zu wählen. In-

formationen zu Anlaufstellen für Kriminalitätsopfer und wichtige 
Grundregeln für zivil-couragiertes Handeln runden den Vortrag ab.
Wann: 19. 2. 2026, 15.00 Uhr, Veranstaltungsort: Badgaststätte Da 
Christina, Unterschefflenz
Die Veranstaltung ist öffentlich und wird im Auftrag des Bildungs- 
und Sozialwerkes des Landfrauenverbands Baden-Württemberg 
e.V. durchgeführt. Gäste sind herzlich willkommen.

Rebhuhnschutz Schefflenztal
Die Bejagung von Raubwild ist ein wichtiger Bestandteil des Reb-
huhnschutzes. In Zusammenarbeit mit der Unteren Jagdbehörde 
des Neckar-Odenwaldkreises findet daher am 6. Februar um 18.30 
Uhr im Rathaussaal der Gemeinde Schefflenz ein Infoabend zu Nie-
derwildhege und Prädatorenmanagement statt. Gastreferenten sind 
Paul Rößler, Berufsjäger mit Schwerpunkt Artenschutz aus Nieder-
sachsen, sowie René Greiner, Hauptgeschäftsführer des Landesjagd-
verbandes Baden-Württemberg. Infos zum Rebhuhnschutzprojekt 
und Wissenswertes zum Rebhuhn finden Sie unter www.rebhuhn-
schefflenztal.de/

Eckenberg-Gymnasium Adelsheim
Informationsveranstaltungen zur Schüleraufnahme für das 
Schuljahr 2026/2027
Realschulaufbauzug: Mittwoch, 25. Februar 2026, um 19 Uhr (Fo-
rum), Neue 5er: Donnerstag, 26. Februar 2026, um 18 Uhr (Forum) 
sowie Samstag, 28. Februar 2026, um 14 Uhr (Forum)
SchülerInnen, die in diesem Schuljahr die Mittlere Reife oder einen 
vergleichbaren Schulabschluss machen und am Eckenberg-Gymna-
sium die Allgemeine Hochschulreife erlangen möchten, sind herz-
lich eingeladen, an der Veranstaltung am 25. Februar 2026 teilzu-
nehmen. Hier wird ausführlich über Voraussetzungen, Struktur und 
Anforderungen des „Realschulaufbauzugs“ informiert.
Die beiden Infoveranstaltungen für die Viertklässler und ihre Eltern 
folgen am 26. sowie 28. Februar 2026 im Forum des EBG. An diesen 
beiden Informationstagen wird dargestellt, wie am EBG das neun-
jährige Gymnasium umgesetzt wird.
Des Weiteren wird unter anderem über die in Adelsheim angebotenen 
Profilzüge, die Fremdsprachenfolge, die Arbeitsgemeinschaften oder 
etwa die freiwillige, kostenlose Hausaufgabenbetreuung informiert. 
Ebenso können Schüler und Eltern unsere Mensa kennenlernen.
Das EBG bietet zwei Profilzüge an: ein naturwissenschaftliches und 
ein musisches Profil. Im Musikprofilzug nehmen die Schüler neben 
verstärktem Musikunterricht an einem kostenlosen Instrumental-
unterricht teil. Im naturwissenschaftlichen Profil bietet das Landes-
schulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) mit seiner hervorra-
genden Ausstattung eine Bereicherung für den NwT-Unterricht. An 
beiden Veranstaltungsterminen können die Eltern sich verschiede-
ne Kurzvorträge zum vielseitigen Angebot des EBG anhören. Par-
allel dazu lernen die Grundschüler das Gymnasium während einer 
Schulrallye mit Schaustunden kennen. Für Verpflegung sowie eine 
Kinderbetreuung für die kleineren Geschwister ist gesorgt. 
Die Anmeldung an die weiterführende Schule kann vom 9.–12. 
März 2026 im Sekretariat vorgenommen werden. Nähere Informa-
tionen zur Schule erhalten Sie auf der Schulhomepage (www.ecken-
berg-gymnasium.de oder www.ebg.schule).

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Über Faschenacht ist der Wertstoffhof Buchen wie folgt geöffnet:
• �Rosenmontag, 16. Februar, und Faschingsdienstag, 17. Februar, 

geschlossen,
• �das KWiN Kundencenter ist am Rosenmontag verkürzt von 8.00– 

12.00 Uhr erreichbar,
• �ab Aschermittwoch, 18. Februar, ist die Entsorgungsanlage wieder 

regulär geöffnet.
Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es in der KWiN-
App und auf der Homepage der KWiN (www.kwin-online.de). Die 
App kann von den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen 
werden. Gerne berät auch das Team des Kundencenters unter Tel. 
06281/906-0, E-Mail: info@kwin-online.de.
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Autohaus Ralph Müller OHG
Suzuki-Vertragshändler

Service:
Ortsstraße 7
74847 Obrigheim-Asbach
Telefon (0 62 62) 21 46
info@autohaus-mueller.de

Verkauf:
Odenwaldblick 9
74847 Obrigheim
Telefon (0 62 62) 927 86 10
frank.fuchslocher@autohaus-mueller.de

www.autohaus-mueller.de

Termine jetzt 

einfach online auf 

unserer Homepage

vereinbaren!

Klein. Fast unsichtbar. Akku. Testen Sie bei uns!

IM-OHRIM-OHR
GERÄTEGERÄTE
IM-OHR
GERÄTE

IM-OHRIM-OHR74740 Adelsheim
Marktstraße 6, Tel. 06291 4158750

Hörgeräte LANGER
GmbH & Co. KG

Mittwoch–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr
Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag

Spaghetti mit Lachs 10,00 €
Spaghetti Mamma Mia mit Shrimps und Zucchini 10,00 €

Pizza Vovo mit Würstchen, Pommes und Ei  10,00 € (je 30 cm)
Pizza Contadina mit Zucchini, Aubergine, Pepperoni und Knoblauch 9,50 €

Flughafentransfer | Krankenfahrten 
 Privatfahrten | Kurierfahrten 

Schülerfahrten | Dialyse-, Chemo- und 
Bestrahlungsfahrten

Krankenfahrten  
Krämer GmbH

Waldstraße 21 
74850 Schefflenz 

Telefon 06293 8891 
Telefax 06293 95864

info@krankenfahrten-kraemer.de 
www.krankenfahrten-kraemer.de

Jeden Freitag in unserer Warmtheke: 
gegrillte Haxen, Bauch, Pizzafleischkäse, 

Hähnchenschlegel, 1/2 Hähnchen.

ANGEBOT
VOM 06.02.2026 BIS 12.02.2026
Eingelegter SAUERBRATEN  100 g 2,09 €
Magere SCHWEINESCHNITZEL  100 g 1,39 €
Kesselfrische FLEISCHWURST  100 g 1,49 €
Herzhaft-deftiger RÄUBERFLEISCHKÄSE  100 g 1,69 €
Saftiger, edler BIERSCHINKEN  100 g 1,79 €
Roter oder weißer SCHWARTENMAGEN 100 g 1,29 €
Süßer EIERSALAT 100 g 1,79 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine von Maurer, Feßbach · Rind von Ulrich, Merchingen

SPEISEPLAN vom 09.02.–13.02.2026
MO: SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat  7,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat oder Kartoffelsalat 7,99 €
MI:  PUTENGESCHNETZELTES mit Bandnudeln 7,99 €
DO:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis 7,99 €
FR:  RINDERROULADEN mit Knödel 8,99 €
 ROTKRAUT  1,50 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax 92 58-84 · E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Fastnacht steht vor der Tür 
… deshalb ist unser Betrieb von 13. Februar bis 
17. Februar (Fastnachtsdienstag) geschlossen. 

In dieser Zeit sind wir nur per E-Mail zu erreichen.

Bürgergespräch.
Fragen & Antworten.

DAVID ACKERMANN
Ohne Anmeldung · offen für alle

Samstag, 7. Februar · 17:30 Uhr
Pizzeria da Maria · Seckach

Sonntag, 8. Februar · 17:30 Uhr
Zum Löwen · Großeicholzheim

Wiederholungen verleihen 
Ihrer Werbung Nachdruck.
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